
                                     

  

VO sind ie Allgemeinen vonngeDiet

‚ie, sorliale, desundheitli

lässig.

RauNVO sind ie AllgeneinenWohngebiet (YA) die Erseilte-

Nutrzungsänderung und Erneuerung von Nebenanlagen für

allgemein zulässig.

  

sind im Dorfgebiet [kD)

für kirchliche, kulturelle

cke nur ausnahmsweise, Tarık

  

’ werden im Dorfgeblet
tätten nicht Bestandteil
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augebieten Baugrenzen festgesetztsind, sind-Nebenanladen,
ragen oderCarports jenseits der Baugrenzen od. h. auf der

abgewandten Seite nur ausnahkasweise zulässig

 

ber ®o äußere Gestaltung der baulichen Anlagen gemäß % 91

 

estsetzungen Kü
in Verbindung mit

ahndet werden

 

eo festgesetrzte Dachfora allt auch Tür Bebenanlagen,

sind auch bei einen Krüppelwala von wenic
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symefrisches Satteldach
gleiche Traufhöhen

  un Grteäfwian BA.
   



  

    
  

du ıgten Dachflächen an
Traufe a betragen.

  

max. 0,50 ma =

ten sind erst ab einer Dachneigung von 38° zulässig. Von Ort-mindestens ein Abstand von 1/5 der Trauflänge einzuhalten. Die
Dachaufbauten darf 1/5 der Trauflänge betragen.

yon einzelnen

als Spitzgauben oder Schleppgauben nit genelgten DA-
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